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Gemeinde Neubiberg 

 

Gemeinderat  

Sitzung am  15.11.2021, TOP Nr.4   
   

 

Sachgebiet: Finanzverwaltung 

Vorlage Nr.: 2021/4942 

 

 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus  

Gemeinderat 15.11.2021 öffentlich Beschluss 

 

 

Sportzentrum Neubiberg; Zuschüsse zur Förderung des Jugend- und Erwachsenensports 
 

Sachverhalt: 

 

Die Gebühren für die Nutzung des Sportzentrums werden seit dem Jahr 2016 über eine Gebührensatzung 

geregelt. Die Gebühren betragen laut Satzung für. 

 
a) Private Nutzer  

 
- Halle: 43,00 € pro Stunde  
- Plätze: 70,00 € pro Stunde  
 
b) Neubiberger Sportvereine und vhs Südost: 

 
- Halle: 32,00 € pro Stunde  

- Plätze: 52,00 € pro Stunde 

 

Nach den Belegungsplänen ergeben sich für die örtlichen Sportvereine und die VHS Südost für das Jahr 2020 

(Abrechnung in 2021) folgende Nutzungsgebühren.  

 

 

3-fach Sporthalle 
Rasenplätze 

Schießstand 

  
TSV 

Neubiberg VHS Südost 
TSV 

Neubiberg FC Biberg Waldschützen 

Gebühren Gesamt 213.442,56 € 40.821,76 € 
 

21.864,96 € 
          
73.681,92 € 1073,00 € 

Gebühren Jugend 120.832,00 €  
 

9.984,00 € 49.920,00 € 536,50 € 

Gebühren Erwachsene 
 (inkl. MwSt.) 92.610,56 € 40.821,76 € 

 
11.880,96 € 23.761,92 € 536,50 € 

 

Nachdem die Vereine und die VHS Südost die Bescheide mit der Gebührenabrechnung für das Jahr 2020 

erhalten haben, stellten diese jeweils einen Zuschussantrag für die Nutzung des Sportzentrums.  

 

 

 
TSV 

Neubiberg VHS Südost FC Biberg Waldschützen 
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Zuschuss Jugendsport  
(100 % Zuschuss) 130.816,00 € 0,00 € 49.920 € 536,50 € 

Zuschuss Erwachsenensport 
(entspricht 90 % Zuschuss) 94.042,37 € 36.739,58 € 21.385,73 € 482,85€ 

Tatsächliche Zahllast Vereine: 10.449,15 € 4.082,18 € 2.376,19 € 53,65 € 

 

 

Dem Sachverhalt liegen folgende Unterlagen bei (im RIS unter Vorlagennr.: 2020/4577 abrufbar)  

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis 

 

2. Der Gemeinderat beschließt zur Förderung des Jugendsports, die örtlichen Vereine im Bereich des 

Jugendsports für den Abrechnungszeitraum 2020 (Abrechnung in 2021) zu 100 % von den Gebühren 

freizustellen.  

Damit gewährt die Gemeinde den örtlichen Vereinen für die Förderung des Kinder- und Jugendsports 

folgende Zuschüsse, die mit den Gebühren zur verrechnen sind.  

 

TSV Neubiberg: 130.816,00 € 

FC Biberg 49.920,00 € 

Waldschützen 536,50 € 

 

3. Der Gemeinderat beschließt zur Förderung des Erwachsenensportes den örtlichen Vereinen folgende 

Zuschüsse zu gewähren: 

 

TSV Neubiberg: 94.042,37 € 

VHS Südost 36.739,58 € 

FC Biberg 21.385,73 € 

Waldschützen 482,85 € € 
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